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Beschluss:
Der Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) beschließt auf seiner heutigen Sitzung die Beantragung der
Fördermittel aus dem Programm Städtebauförderung „Lebendige Zentren“ in der vorliegenden
Fassung.

Sachverhalt:
Die Hansestadt Werben (Elbe) ist in das Programm „Lebendige Zentren aufgenommen. Sie kann für die
jeweiligen Programmjahre Fördermittel beantragen. Die Mittel eines Programmjahres können im
Programmjahr und vier folgenden Haushaltsjahren verwendet werden.
Im Antrag sind die Vorhaben und der Durchführungszeitraum verbindlich anzugeben. Die Gelder
stehen für Maßnahmen Privater und der Stadt zur Verfügung. Die Mittel müssen zur nachhaltigen
Entwicklung der Hansestadt Werben (Elbe) entsprechend der Förderrichtlinie eingesetzt werden.

Finanzierung:
Die Eigenanteile sind durch die Stadt zu erbringen und müssen in den einzelnen Haushaltsjahren im
Haushalt der Stadt eingestellt werden.

Anlagen:
Entwurf des Antrags

Abstimmung:

Mitwirkungsverbot nach § 33 KVG LSA:
.....................................................................................................

Bürgermeister:
......................................................................................... - Siegel -

Bernd Schulze

Hansestadt Werben (Elbe)
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich "Bürgerdienste und
Gemeindeentwicklung"

Vorlage-Nr:

Status:
Erstellungsdatum:
Verfasser:

70/139/23

öffentlich
09.11.2023
Kuhlmann, Simone

Beschluss über die Antragstellung Städtebauförderung Programmjahr 2024

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum Gremium

21.11.2023 Stadtrat Hansestadt Werben (Elbe)

Zahl der Räte mit
Bürgermeister

davon
anwesend:

einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: lt. Beschluss-
vorlage
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